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irene.nehls(at)addko.rlp.de 

 

 

 
 
 

Mit ElterngeldPlus, Partnerschaftsbonus und 
flexibleren Arbeitszeit können Elterngeldbe-
zug und Teilzeitarbeit besser miteinander 
kombiniert werden. Die Höhe der Unterstüt-
zung verringert sich beim ElterngeldPlus, 
dafür ist ein längerer Bezug möglich. Beide 
Elternteile können sich um die Kinderbetreu-
ung kümmern und sind länger finanziell ab-
gesichert. Näheres über die zum 1. Januar 
2015 in Kraft getretenen Neuregelungen 
erfahren Sie auf der Website des BMFSFJ 
und in der Informationsbroschüre. 

Kurzanleitung zum geschlechterge-
rechten Formulieren 

Das Frauenbüro und das Presseamt 
der Stadt Nürnberg haben eine Bro-
schüre zur geschlechtergerechten 
Sprache herausgegeben mit dem Titel  
„Sie & er — nur so ist es fair!“. Sie ist 
auf der Internetseite der Frauenbeauf-
tragten der Stadt Nürnberg unter 
„Interessantes“ als Download abrufbar 
und ist eine sprachliche Hilfestellung,  
wie Frauen und Männer gleichermaßen 
angesprochen werden können. 

Veranstaltungen des Pädagogischen Landesinstituts 
Rheinland-Pfalz (PL) 

  

Netzwerk Frauen und Führung 
 
Seminar am 18. — 19.05.2015 im PL Boppard mit dem 
Thema: „Die Hürde nehmen — Schritte zur Bewerbung 
auf eine Führungsposition in Schule“  (Zielgruppe: Frau-
en mit Interesse an einer schulischen Führungsposition). 
 
Nähere Informationen finden Sie unter 
www.zfs.bildung-rp.de.   

Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie, Pflege und Beruf 

Am 1. Januar 2015 ist das Familienpflege-
zeitgesetz in Kraft getreten. Künftig haben 
Beschäftigte einen Rechtsanspruch auf eine 
teilweise Freistellung von bis zu 24 Monaten 
Familienpflegezeit bei einer Mindestarbeits-
zeit von 15 Wochenstunden. Auf der Websi-
te des Bundesfamilienministeriums 
(BMFSFJ) www.wege-zur-pflege.de können 
alle Informationen dazu abgerufen werden. 

Erweiterung des Hilfespektrums für 
schwangere Frauen in besonderen 
Konfliktlagen 

Neben dem Hilfetelefon „Schwangere 
in Not — anonym und sicher“ kann auf 
der Website www.geburt-vertraulich.de 
seit Oktober die Beratung auch per  
E-Mail und Chat anonym in Anspruch 
genommen werden. 

http://www.add.rlp.de/icc/ADD/nav/850/85010a89-2a9b-1201-c5ec-3f113e9246ca&class=net.icteam.cms.utils.search.AttributeManager&class_uBasAttrDef=a001aaaa-aaaa-aaaa-eeee-000000000054.htm
http://www.elterngeld-plus.de/
http://www.elterngeld-plus.de/fileadmin/templates/pdf/broschuere_elterngeldplus.pdf
http://www.nuernberg.de/internet/frauenbeauftragte/
http://www.nuernberg.de/internet/frauenbeauftragte/
http://www.nuernberg.de/imperia/md/frauenbeauftragte/dokumente/internet/fb/sie_und_er_nur_so_ist_es_fair_faire_sprache.pdf
http://zfs.bildung-rp.de/fortbildung-arbeitsbereiche/gleichstellung-frauen-und-fuehrung.html
http://www.wege-zur-pflege.de/
https://www.geburt-vertraulich.de/home/

